




Begründung der örtlichen Bauvorschriften 
für den Bereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 
9, Stadt Euskirchen, Ortsteil Grossbüllesheim 

Die Gestaltungsverordnung soll das Baugeschehen im Bereich des Bauungsplanentwurfes 
Nr. 9, Ortsteil Grossbüllesheim, für die Neubebauung, Umbauten und Erweiterungen von 
Gebäuden in Bezug auf Proportionen, Größe und Dachform der Gebäudekörper regeln. 

Im gesamten Bereich sind das Satteldach und das Pultdach vorherrschende Dachformen. 
In Anlehnung an das städtebauliche Umfeld und der Straßenraumgestaltung wird die 
Dachform für das Plangebiet auf Dachneigungen zwischen 35° bis 45° beschränkt. In den 
rückwärtigen Grundstücksbereichen werden auch Flachdächer zugelassen 

Die Begrenzung der Breite von Dachgauben begründet sich ebenfalls aus dem 
städtebaulichen Umfeld. Dachgauben sind hier die Ausnahme. 

Zur Förderung umweltschonender Nutzungen durch neue Energieformen wird das 
Anbringen von Einrichtungen der Solartechnik allgemein zugelassen. 

Um das Kleinklima zu verbessern und in Anlehnung an das städtebauliche Umfeld 
werden die Festlegungen zur Grundstückseinfriedung getroffen. 

Das Anbringen von Werbeanlagen ist zur Präsentation einzelner Betriebe im Ortsbild 
erforderlich. Da besonders in den Gewerbe- und Mischgebieten mit der Anbringung einer 
Vielzahl von Werbeanlagen gerechnet wird und sich der Wunsch nach immer auffälligeren 
Werbeanlagen deutlich macht wird es notwendig, Festlegungen zu treffen. Störungen zu 
den benachbarten Nutzungen und des Ortsbildes sollen durch der Anordnung und Größe 
der Werbeanlagen so vermieden werden. 

Euskirchen, den 26.08.2004 

gez. Dr. Uwe Friedl 

Bürgermeister 


